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 AUSFERTIGUNG  

 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes, sowie die schriftlichen Festlegungen mit den hierzu 
ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats der Stadt Rottenburg am Neckar übereinstimmen.  

 Rottenburg am Neckar, den 15.06.2020       

 gez. T. Weigel              gez. A. Garthe  

 
Erster Bürgermeister 

      
Leiterin des Stadtplanungsamtes 

 

 Inkrafttreten § 10 Abs. 3 BauGB     24.07.2020  

 Rottenburg am Neckar, den 24.07.2020     gez. A. Garthe  

        
Leiterin des Stadtplanungsamtes 
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I. PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN   
 § 9 Abs.1 BauGB i.V.m. BauNVO 
 
Dieser Bebauungsplan wird in seinem Geltungsbereich nur dahingehend geändert, dass die 
Art der baulichen Nutzung dahingehend geändert wird, dass Bordelle und bordellähnliche 
Betriebe ausgeschlossen werden. 
 
Im Übrigen gelten die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans  
„Ziegelhütte II“, rechtsverbindlich seit 27.06.1989, zuletzt geändert am 21.11.2014 (1. Ände-
rung), unverändert weiter. 
 
In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt, die Änderun-
gen sind blau markiert. 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634). 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke – in der Neufassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786). 
 
Planzeichenverordnung (PlanzV) – Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts – vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057). 
 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Juli 2004 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Ge-
setztes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/avr/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=185&fromdoctodoc=yes&doc.id=VB-BW-GBl2000581-1&doc.part=D&doc.price=6.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/avr/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=185&fromdoctodoc=yes&doc.id=VB-BW-GBl201355&doc.part=D&doc.price=0.0#focuspoint
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, sowie Bordellen und bordellähnlichen Betrieben. 

, sowie 

Bordelle und bordellähnliche Betriebe sind unzulässig. 

Zulässig  
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sowie deren 2. Änderung, ist anzuwenden. 
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II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN   
 
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Ziegelhütte II“, rechtsver-
bindlich seit 27.06.1989, gelten unverändert weiter. 
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III. HINWEISE 
 
 
 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      ,Denkmalschutz / Bodendenkmale / Archäologische Funde 
             Auf § 20 DSchG wird verwiesen. 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder 
der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Keramikreste, Metallteile, Knochen, 
Steinwerkzeuge etc.) oder Befunde (Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, 
Gräber etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem 
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewie-
sen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest  mit kurz-
fristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden.  
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1. Erfordernis der Planaufstellung 
 
Mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2015 (BVerwG 4. Senat, 
Beschluss vom 02. November 2015 – 4 B 32/15) wurde in folgendem Leitsatz klargestellt, 
dass „Bordelle oder bordellähnliche Betriebe als in der sozialen und ökonomischen Realität 
vorkommende Nutzungen eine Unterart der „Gewerbebetriebe aller Art“ im Sinne von § 8 
Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind“. Daraus folgt, dass diese Nutzungen in Gewerbegebiet zulässig 
sind. Gemäß § 6 BauNVO ist in Mischgebieten die Unterbringung von solchen Gewerbebe-
trieben auch zulässig, wenn diese das Wohnen nicht wesentlich stören. Hinsichtlich dieser 
Zulässigkeit sind in Mischgebieten, in denen der Gewerbeanteil überwiegt und somit das Ge-
biet durch Gewerbe geprägt ist, im Einzelfall auch als Standort für Bordelle oder bordellähnli-
che Betriebe möglich. 

 
Des Weiteren hat das Prostitutionsgesetz den legalen Betrieb von Bordellen und bordellähn-
lichen Einrichtungen unter bestimmten Voraussetzungen erleichtert, weshalb seitdem ver-
stärkt mit entsprechenden Vorhaben zu rechnen ist.1  
 
Darüber hinaus zeigt sich die Tendenz, dass sich diese Nutzungen zunehmend in Gebieten 
mit guter verkehrlicher Erreichbarkeit niederlassen.  
 
Bordelle und bordellähnlichen Betriebe bergen ähnlich wie Vergnügungsstätten auf Grund 
ihrer besonderen Eigenart die Gefahr, sich in vielfältiger Hinsicht negativ auf die vorhande-
nen Nutzungen in ihrer Umgebung auszuwirken. Längerfristig können sie zu einer Zweckent-
fremdung des Gebietes führen und sogar Arbeitsplätze im Gewerbegebiet gefährden. Mit 
diesen Nutzungen geht i.d.R. eine hohe Verkehrsbelastung einher, die die Umgebung zu-
sätzlich beeinträchtigt. Lärmbelästigungen in den Abend- und Nachtstunden durch den Be-
trieb von Bordellen und bordellähnlichen Betrieben sind nicht zu vermeiden, was insbeson-
dere an den „Nahtstellen“ zu benachbarten faktischen oder bebauungsplanmäßigen Wohn-
gebieten problematisch ist. 
 
Das von der Bebauungsplanänderung betroffene Gebiet grenzt unter anderem auch direkt 
an Wohngebiete.  
 
Ein sog. Trading-Down-Effekt, die Niveauabsenkung bestehender Strukturen, steht zu be-
fürchten. Dies wäre mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nicht vereinbar. 
 
 
1.1 Planungskonzeption Kernstadt 
 
Bei der 2. Änderung des Bebauungsplans „Ziegelhütte II“ handelt es sich um eine einzelne 
Maßnahme eines umfassenden Planungskonzepts für das gesamte Stadtgebiet, welches die 
folgenden/weiteren Bebauungspläne mit einschließt: 
 
 Bebauungsplan „Siebenlinden I– 5. Änderung  
 Bebauungsplan „Siebenlinden II – 6. Änderung  
 Bebauungsplan „Siebenlinden Süd“ – 1. Änderung  
 Bebauungsplan „Hasslerstraße“ – 4. Änderung  
 Bebauungsplan „Ziegelhütte I“ – 1. Änderung  
 
Das Ziel der Änderung dieser Bebauungspläne besteht darin, durch die Steuerung der An-
siedlung von Bordellen und bordellähnlichen Betrieben die strukturelle Qualität der angren-
zenden Wohnbereiche zu sichern sowie die befürchtete Niveauabsenkung der Gebiete zu 
verhindern. 
 

                                            
1 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 2. Senat, Urteil vom 29. Januar 2015 – OVG 2 B 1.14, Rn. 40 
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Bei den beabsichtigten Bebauungsplanänderungen handelt sich nicht um eine „Negativpla-
nung“ zur Verhinderung von einzelnen Bauvorhaben. Die Erforderlichkeit gemäß § 1 Abs. 3 
BauGB ergibt sich vielmehr auf Grund der notwendigen Steuerung zur Ansiedlung von Bor-
dellen und bordellähnlichen Betrieben. Die positive Zielsetzung der Bebauungsplanänderung 
ist nicht vorgeschoben, um eine auf bloße Verhinderung gerichtete Planung zu verdecken; 
der Hauptzweck der Festsetzungen besteht in der Verhinderung bestimmter städtebaulich 
relevanter Nutzungen.2 [„Insbesondere gibt es kein generelles Verbot negativer Festsetzun-
gen. Positive Planungsziele können nicht nur durch positive, sondern auch durch negative 
Beschreibungen festgesetzt werden.“] 
 
Als Ergebnis einer Betrachtung der bisher zulässigen Standorte für Bordelle und bordellähnli-
che Betriebe in der Gesamtstadt, wurden die kritischen Bereiche in der nachfolgenden Abbil-
dung (Abb. 1) dargestellt. Alle aufgezeigten Bereiche weisen eine direkte Nachbarschaft zu 
allgemeinen Wohngebieten oder faktischen Wohngebieten auf und sind aus städtebaulicher 
Sicht für die Ansiedlung eines Bordells oder eines bordellähnlichen Betriebs ungeeignet. Die 
davon ausgehenden Negativwirkungen sind nicht erwünscht. Der Gebietscharakter würde 
sich hierdurch nachteilig verändern (Trading-Down-Effekt). 
 
Die Verhinderung des Trading-Down-Effekts durch Nutzungen, die sich negativ auf ihre Um-
gebung auswirken, stellt einen städtebaulichen Grund dar, der den Ausschluss solcher Nut-
zungen rechtfertigen kann.3 
 
Im Sinne einer sichernden positiven Planung wurde die Gesamtstadt (Kernstadt) hinsichtlich 
der Ansiedlung von Bordellen und bordellähnlichen Betrieben betrachtet. Bordelle und bor-
dellähnliche Betriebe sind an folgenden Standorten (ausgenommen sind die von der aktuel-
len Änderung betroffenen Abgrenzungsbereiche) weiterhin zulässig: 
 

- „Siebenlinden I“: Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO  
Industriegebiet (GI) gemäß § 9 BauNVO 

- „Siebenlinden II“: Gewerbegebiet (GE, GE1) gemäß § 8 BauNVO 
Industriegebiet (GI, GI1) gemäß § 9 BauNVO 

 
Ohne Einschränkung festgesetzte GE oder GI-Gebiete gemäß §§ 8 und 9 BauNVO lassen 
die Ansiedlung von Bordellen und bordellähnlichen Betrieben zu. In Betracht kommen diese 
Standorte aufgrund der guten verkehrlichen Anbindung an die Landesstraße B28. Des Wei-
teren sind keine städtebaulichen Spannungen aufgrund der Distanz zur Wohnbebauung zu 
erwarten. Dies zeigt ein bereits vorhandenes Bordell in der Siebenlindenstraße im Gebiet 
Siebenlinden II, das auch weiterhin zulässig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 BVerwG, Beschluss vom 15. März 2012 – 4 BN 9/12 
3  Bayerischer Verwaltungsgerichtshof  15. Senat, Urteil vom 12. Dezember 2013 – 15 N 12.1020 

nachgehend BVerwG  4. Senat , Beschluss vom 5. Juni 2014 – 4 BN 8/14 
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Abb. 1 – kritische Bereiche / Abgrenzungsbereiche Planungskonzept (Ausschlussgebiete) und zuläs-
sige Bereiche für Bordelle und bordellähnliche Betriebe 
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2. Beschreibung des Planbereichs - Ziegelhütte II 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Ziegelhütte II“ befindet sich im Südosten der 
Kernstadt, direkt östlich angeschlossen an den Bebauungsplan „Ziegelhütte I“. Das Gebiet 
wird im Norden und Osten durch die Tübinger Straße, im Süden durch die Bahntrasse und 
im Westen den Bebauungsplan „Ziegelhütte I“ begrenzt.  
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Ziegelhütte II“ bezieht sich nur auf die Art der Nut-
zung „Gewerbegebiet (GE2)“ sowie den Bereich „eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe2)“und 
den Bereich der „Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung – Unterkünfte für Asylbe-
werber und Flüchtlinge“.   
 
Die Änderung betrifft den gesamten Geltungsbereich mit ca. 2,0 ha. Der Geltungsbereich ist 
in Abbildung 2 (Abb. 2) dargestellt.  
 

 
Abb. 2 Änderungsbereich Bebauungsplan „Ziegelhütte II“ 
 
 
3. Übergeordnete Planungen 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Rottenburg 
am Neckar-Hirrlingen-Neustetten-Starzach (Stand 30.11.2018) ist das Plangebiet (der Ände-
rungsbereich) als bestehende gewerbliche Baufläche dargestellt. 




